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Ein neues Statut, das den Geschäftsbereich des
Verbandes und die Kompetenzen der Verwaltung wesentlich
erweitert, wurde mit grossem Mehr angenommen, sodann
die Errichtung einer Volksver.-icherungsanstalt auf
ähnlicher Basis wie die « Volksfürsorge» in Deutsehland
beschlossen. /

Der Verband Schweiz. Konsumvereine im Jahre
1916. Der Verband umfasst 421 Vereine mit 305,326
Mitgliedern. Sie verteilen sich auf 750 Gemeinden mit 1491
Läden. Die Vereine beschäftigen 5559 Angestellte.

Der Gesamtumsatz der Vereine beträgt 159,799,945 Fr.,
der Nettoüberschuss 9,851,797 Fr. An Rückvergütungen
wurden 8,093,155 Fr. ausbezahlt. Die Reserven betragen
14,299,147 Fr., die Summe der einbezahlten Anteilscheine
4,994,051 Fr. An Steuern wurden 848,463 Fr. ausbezahlt.
Der Umsatz pro Verein beträgt 392,628 Fr., der Umsatz
pro Laden 107,176 Fr., der Umsatz pro Mitglied 523.37 Fr.

Der Umsatz des Verbandes stieg 1916 von 50,193,161.97
Fr. auf 74,658,943.01 Fr., der Nettoüberschuss beträgt
624,487. 90 Fr., der in der Hauptsache für Reserven und
Abschreibungen verwendet wird. Die Mittel des Verbandes
setzen sich zusammen aus 1,171,400 Fr. Anteilscheinkapital,

von dem aber nur 629,300 Fr. einbezahlt sind,
1,918,500 Garantiekapital, 1,850,000 Fr. Verbandsvermögen,
200,000 Fr. Dispositionsfonds, 50,000 Fr. Ferienheimfonds,
10,000 Fr. Unfallreserven. Die Liegenschaften präs entieren
einen Wert von 2,050,000 Fr.

<5y£>

Sozialpolitik.

Das Gewerbegericht der Stadt Bern hatte im
Jahre 1916 22 Klagen von Unternehmern und 451
Klagen von Arbeitern zu erledigen, woraus resultiert,
dass es noch eine erkleckliche Zahl von Unternehmern
gibt, die nicht wissen, was recht ist, aber die sich doch
einen widerrechtlichen Vermögensvorteil zu verschaffen
suchen. Behandelt wurden vom Gericht 279 Klagen,
erledigt durch Vergleich wurden 194 Klagen. Von den
Klagen wurden erledigt: Durch Ablehnung der Zuständigkeit

4, durch Vergleich 113, durch Urteil zugunsten
des Klägers 51, durch Urteil zuungunsten des Klägers
58, durch Urteil zugunsten des Beklagten 58, Die
eingereihten Klagen betreffen : Nahrungs- und Genussmittel,
chemische Industrie 102, Bekleidung und Putz 45, Transport

und Fuhrwesen 19, Metallbearbeitung 49,
Holzbearbeitung 48, Erd- und Hochbau 62, Graphische Gewerbe
32, Kaufmännisches Gewerbe, Textilindustrie 116. 62
Urteile fielen zugunsten des Unternehmers, 100 zugunsten
des Arbeiters aus. 122 Urteile kamen einstimmig, vier
durch Mehrheitsbeschluss, 36 durch Stichentscheid des
Obmanns, zustande.

Neueinteilung der Fabrikinspektionskreise.
Gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 13. Januar 1917
betreffend die Organisation der schweizerischen Fabrik-
inspektorate ist eine neue Gliederung dei Inspektionskreise
herbeigeführt worden. Die Bildung der nunmehrigen
Kreise, die Zuteilung der Fabrikinspektoren und die
Amtssitze ergeben sich aus nachstehender Zusammenstellung

:

1. Kreis: Kantone Bern (französischer Teil), Freiburg,
Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf, Sitz in Lausanne.
Fabrikinspektor: Herr Jules Maillard.

2. Kreis: Kantone Bern (deutscher Teil), Solothurn,
Baselstadt, Baselland, Aargau, Sitz in Aarau. Fabrikinspektor:

Herr Dr. Heinrich Rauschenbach.
3. Kreis: Kantone Zürich, Luzern, Uri, Obwalden,

Nidwaiden, Schwyz, Zug, Tessin, Sitz in Zürich.
Fabrikinspektor: Herr Dr. Heinrich Wegmann.

4. Kreis: Kantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell
A.-Rh., Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Graubünden, Thurgau,
Sitz in St. Gallen. Fabrikinspektor: Herr Dr. Ernst Isler.

Ausland.

Deutschland. In Hamburg fand am 26. Juni die
Generalversammlung der «Volksfürsorge» statt. Der
Bericht ergibt, dass die Zahl der Kapitalversicherungen von
105,103 auf 123,715 angewachsen ist. Der gesamte
Versicherungsbestand beträgt 191,736 mit einer Versicherungssumme

von 28,468,029 Mk. Die Prämieneinnahme betrug
für 1916 2,323,425 Mk., die Zinseneinnahme 221,888 Mk.
Es sind 128,717 Mk. an Versicherungsleistungen
ausgerichtet worden.

Das Gesellschaftskapital beträgt 889,000 Mk.

England. In Leeds fand im Juni ein Gewerkschafterund
Sozialistentag statt, an demllöODelegierte teilnahmen,

von denen auf die örtlichen Gewerkschaftsgruppen 207,
auf die Verbände 371, auf die unabhängige Arbeiterpartei
294 und auf die britische sozialistische Partei 88 Vertreter
entfallen.

Die Tagung lag in den Händen des Vorsitzenden
Smilli des Bergarbeiterverbandes und wich entschieden
von dem ab, was man bisher von der Stellungnahme der
englischen Arbeiterschaft zum Kriege hörte.

Zur Eröffnung der Versammlung wurde ein Begrüs-
sungstelegramm des geschäftsführenden Ausschusses des
Arbeiter- und Soldatenrates in Petersburg verlesen, worin

dieser die Erwartung ausdrückt, mit den Vertretern
der Versammlung zwischen dem 15. und 30. Juli
zusammenzukommen. Hierauf ist ihm folgende Antwort geworden:
«Die grösste und wichtigste Zusammenkunft der
gewerkschaftlichen, sozialistischen und demokratischen
Organisationen Grossbritanniens, die dieses Geschlecht gesehen
hat, unterstützt Russlands Erklärung über seine auswärtige
Politik und erklärt sich hinsichtlich des Krieges bereit,
für einen sofortigen und demokratischen Frieden zu
wirken.»

Hierauf folgte die Behandlung des Antrages, der
Regierung wie Patrioten sehr missgünstig gestimmt hat:
«Die Versammlung fordert die vertretenen Organisationen
auf, sofort in jeder Stadt, jedem Ort und Landbezirk
Arbeiter- und Soldatenräte zu bilden, um die Tätigkeit
der Arbeiterklasse einheitlich zu gestalten; weiter fordert
sie auf, angestrengt für einen Frieden zu wirken, der von
den Völkern der verschiedenen Länder zu -machen ist für
die wirtschaftliche wie politische Befreiung der Arbeiterklasse

aller Länder».
Neben der Begeisterung und Hoffnungsfreude, die

die den Antrag begründenden Reden trugen, fehlte es nicht
an Hinweisen auf die Schwierigkeiten, die der Schaffung
von Arbeiter- und Soldatenräten entgegenstehen, Schwierigkeiten,

deren Ueberwindung in einen harten Kampf mit
der Regierung auslaufen wird. Den Arbeiter- und
Soldatenräten sind als Aufgabe zugewiesen, die Tätigkeit der
englischen Arbeiterklasse einheitlich zu gestalten, sie mit
der der Arbeiterschaft der andern Länder zu verbinden für
einen baldigen. Frieden ohne Einverleibungen und
Entschädigungen; dann sollen sie die Arbeitsbedingungen der
Frauen in den Kriegswerkstätten, wo eine schamlose
Ausbeutung getrieben wird, überwachen, weiter
rücksichtslos auf durchgreifende Massnahmen gegen die
Nahrungsmittelspekulanten dringen und schliesslich von der
Regierung eine vollständige Aenderung des
Militärversorgungsgesetzes fordern, damit es den erwerbsunfähig
gewordenen Soldaten möglich ist, ein erträgliches Leben
zu führen.
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